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Zusammen mit de« 6% Zins
sind das docfr «her 15% Koste«

/xir die fr. 5000.-? Ist das «ocü

«M%es Geid»?

Zunächst einmal gratuliere
ich Ihnen zu Ihrer Vorsicht!
In Geldangelegenheiten (wie
in vielen anderen Bereichen
auch), sollte man sich nicht
mit Leuten oder Firmen ein-
lassen, die man nicht kennt.
Viele Banken sind in der La-

ge, Auskünfte über Firmen zu
erteilen.

Das Vorgehen der von Ih-
nen genannten Gesellschaft

trägt nicht die Züge eines so-
liden Geschäftsgebarens. Ich
habe mir die Mühe genom-
men, die Firma im Telefon-
buch zu lokalisieren. Weder
in der von Ihnen genannten
Gemeinde, noch in der Nach-
bargemeinde mit einem ähn-
liehen Namen konnte ich
einen Eintrag finden!

Persönlich bin ich der An-
sieht, dass die Abwassersanie-

rung Aufgabe der Gemeinde
ist und aus Steuergeldern fi-
nanziert werden müsste. So

würden die Einwohner nach
ihrer Finanzkraft belastet.

Eine andere Möglichkeit
wäre auch, dass sich die Ge-

meinde an eine der bestehen-
den Hilfsorganisationen für
Berggebiete wenden würde.
Um solche und ähnliche An-

regungen vorzubringen, ist
die Gemeindeversammlung,
der richtige Ort.

Leider erhalten Senioren
keine Personalkredite, weil
sowohl AHV- als auch Pen-

sionskassenrenten nicht
pfändbar sind. Dies ist ein
unbefriedigender Zustand.
Auch ältere Leute können,
wie Sie, unverschuldet in
vorübergehende finanzielle
Engpässe geraten, sei es

z.B. im Zusammenhang mit
einem Todesfall oder einem
Umzug usw. Es wäre wünsch-
bar, wenn die Banken - oder
einzelne von ihnen - für sol-
che Fälle ein geeignetes In-
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strument schaffen könnten,
eventuell in Zusammenarbeit
mit Pro Senectute. Die Prü-

fung der Kreditwürdigkeit
wäre allerdings schwierig,
sollte aber mit einigem guten
Willen lösbar sein.

In Ihrem konkreten Fall
würde ich bei der Gemeinde
um eine Fristerstreckung für
die Bezahlung Ihres Anteils
an der Abwassersanierung
nachsuchen. Es ist zur Zeit
die einzige Möglichkeit, um
den Engpass zu überbrücken.

Dr. Lmi'Z GwaZfer

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Witwer-, Waisenrente
und Rentenvorbezug
Ich beziehe ^enwnrfi^ eine

Wibverrenfe der AHV und mez-

«e haid 18-/a/2ri£e Tochter er-

häiteine Waisenrente. WieZan-

£e werden diese Leistungen at/s-
gerichtet? Die Ausbildung mei-

«er Tochter wird «och etwa vier

/ahre dauern. Können Sie mich
auch über die steuerrechtiiche«

Aspekte und andere /acüfec/mz-
sehe ÜberZe,sru«,g'en bei einem

Renlenvoröezps/ au/kiären?

Witwerrente
Mit der 10. AHV-Revision
wurde der Anspruch auf Wit-
werrente eingeführt. Der An-
spruch ist allerdings bis zum
Monat, in dem das jüngste
Kind des Witwers das 18. AI-

tersjahr vollendet hat, be-

grenzt. Ihre Witwerrente
kann also nach dem 18. Ge-

burtstag Ihrer Tochter nicht
mehr ausbezahlt werden,
auch wenn sich das Kind
weiterhin in Ausbildung be-

findet.
Da die Begrenzung der

Witwerrente absolut festge-
legt ist, wird die Ausgleichs-
kasse die Auszahlung Ihrer
Witwerrente von Gesetzes

wegen einstellen, ohne dass

Sie etwas unternehmen müs-
sen. Die Einstellung der Ren-

te wird Ihnen in der Regel

von vorneherein schriftlich
angezeigt werden.

Waisenrente für
Jugendliche in Ausbildung
Ebenso wie bei der Witwer-
rente ist der generelle An-
spruch auf Waisenrente bis

zur Erfüllung des 18. Alters-

jahrs begrenzt. Dabei spielt es

keine Rolle, ob das Kind in
Ausbildung steht oder nicht.

Ein Anspruch auf Waisen-
rente besteht nach dem 18.

Altersjahr für Jugendliche,
die noch in Ausbildung sind.
Dieser Anspruch dauert bis

zum Abschluss der Ausbil-
dung, längstens aber bis zum
vollendeten 25. Altersjahr.
Sofern sich Ihre Tochter wei-
terhin in Ausbildung befin-
det, kann Sie also weiterhin
eine Waisenrente beanspru-
chen. Um den Anspruch
geltend zu machen, ist der

Ausgleichskasse eine Ausbil-
dungsbestätigung einzurei-
chen, damit abgeklärt wer-
den kann, ob eine Ausbil-
dung im Sinne des Gesetzes

vorliegt. In der Regel wird ein
entsprechender Ausweis von
der Ausgleichskasse rechtzei-

tig vor dem 18. Geburtstag
eingefordert. Selbstverständ-
lieh kann sich Ihre Tochter
auch selber bei der Aus-

gleichskasse melden, damit
eine ununterbrochene Zah-

lung der Waisenrente ge-
währleistet werden kann.

Überlegungen
zum Rentenvorbezug
In der Zeitlupe wurde schon
verschiedentlich auf die Mög-
lichkeit des Rentenvorbezugs
hingewiesen, wie sie in den
kommenden Jahren schritt-
weise eingeführt wird.
Grundsätzlich wird die AI-
tersrente für jedes Jahr Vorbe-

zug lebenslang um 6,8%
gekürzt; für Frauen mit Jahr-

gang 1939-1947 beträgt die

Kürzung 3,4% pro Jahr.
Ob ein Rentenvorbezug zu

empfehlen ist oder nicht,
hängt von den konkreten
Verhältnissen im Einzelfall ab

und muss von den Versicher-
ten selber entschieden wer-
den. Grundsätzlich ist der
heute geltende Kürzungssatz
von 6,8 % angesichts der zu-
nehmenden Lebenserwar-

tung eher hoch. So wird denn
im Rahmen der 11. AHV-Re-
vision eine Reduktion des

Kürzungssatzes zur Diskussi-

on gestellt.
Wenn Sie die Zeit bis zum

ordentlichen Rentenalter mit
Leistungen der Pensionskasse
oder mit Ersparnissen aus der
3. Säule überbrücken kön-
nen, dürfte dies in der Regel

günstiger sein als die lebens-

längliche Kürzung der Rente

um 6,8%, die bei späteren
Rentenerhöhungen franken-
mässig stärker spürbar wird.
Demgegenüber erscheint der
halbe Kürzungssatz von 3,4%
sehr günstig, so dass sich für

Idealer Faltstock
für in die Handtasche
nur Fr« 50.— (plus Versand Fr. 6.-)

Nielsen, Haltenstr., 6064 Kerns

Tel./Fax 041-660 80 01
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Frauen der Jahrgänge 1939-
1947 ein Vorbezug finanziell
wohl lohnen könnte.

Bei der Beurteilung, ob im
Einzelfall ein Rentenvorbe-

zug oder gar ein Aufschub an-

gezeigt wäre, ist auch der
steuerliche Aspekt zu beach-

ten. Dabei ist nicht nur das

allgemeine Steuerniveau und
die Höhe der AHV-Rente

wichtig. Entscheidend ist
vielmehr eine gesamthafte
Beurteilung unter Berück-

sichtigung der aktuellen und
erwarteten Einkommens-
und Vermögenssituation. Da-

zu lassen sich kaum allgemei-
ne Empfehlungen abgeben.
Im konkreten Fall könnte
sich je nach Umfang der vor-
handenen Mittel eine Bera-

tung durch eine Fachperson
Ihres Vertrauens lohnen.
Wichtige Hinweise können
Sie auch von Ihrer Versiehe-

rung oder Bank erhalten.

ie mit sich hrin^t. So wird das

hei Ein/w/irun# der AHV ahge-

geüene Versprechen, dass hei ge-

resetter EinzaWups/ der Beiträge
auch eine voZZe Einzei- hzw.

Ehepaarrente ausbezahlt wird,
nicht mehr eingehalten. Wer zw

Unzeit heiratete, hzw. sich zu
Unzeit scheiden Ziess, he/commt

pZötzZich nicht mehr die voZZe

EinzeZrente, ohwohi immergere-

geZf hezahit wurde. Ich frage

mich, oh Personen, die his zum
Abstimmungsdatum geschieden

wurden, vor Kürzung verschont

hZeihen müssen.

Ein Kernpunkt der 10. AHV-
Revision war zweifellos die

Abschaffung der bisherigen
Ehepaarrente und die Ein-

führung des Splittings, d.h.
der je hälftigen Aufteilung
der von Eheleuten während
der Ehe erworbenen Einkorn-
men und Gutschriften. Der
Grund für diesen Wechsel

liegt insbesondere darin, dass

nach altem Recht die Renten
der geschiedenen Frauen im
Vergleich zu den Renten der

geschiedenen Männer ten-
denziell zu schlecht ausfie-

len. Dies widersprach nicht
nur der verfassungsmässigen
Pflicht der Gleichstellung
von Mann und Frau, sondern

war auch mit dem neuen
Eherecht nicht mehr zu ver-
einbaren. Zudem wurden
die Nachteile des früheren
Rechts wegen der in den letz-

ten Jahrzehnten zunehmen-
den Scheidungshäufigkeit
stärker empfunden, sodass

sich eine entsprechende An-

passung des AHV-Rechts für
Geschiedene aufdrängte.
Darin kann jedoch kein Ver-

sprechensbruch erblickt wer-
den, wurde doch lediglich ein
verfassungsmässiger Auftrag
erfüllt und die AHV-Regelung
den tatsächlichen gesell-
schaftlichen Veränderungen
besser angepasst.

Tatsächlich kann sich das

Splitting für Rentnerehepaare

ungünstig auswirken, wenn
ein Ehegatte stirbt. Während
nach altem Recht der überle-
bende Ehegatte grundsätzlich
2/3 der Ehepaarrente erhielt,
wird die Rentenhöhe heute
nach den individuellen Ren-

tenansprüchen jedes einzel-

nen Ehegatten bestimmt. Ei-

ne gewisse Korrektur wird
zwar durch den «Verwitwe-
tenzuschlag» von 20% er-

reicht, doch können sich
nach neuem Recht für über-
lebende Ehegatten je nach
der Höhe der vorehelichen
Einkommen und der Dauer
der Ehe tatsächlich tiefere
Renten als nach altem Recht

ergeben. Ein Grund dafür
dürfte darin liegen, dass das

Splitting primär auf die zu-
nehmende Zahl der geschie-
denen Versicherten zuge-
schnitten ist.

Ihr Vorschlag, die mit dem

neuen Recht verbundenen
«Kürzungen» nicht auf Perso-

nen, die vor dem Abstim-
mungsdatum geschieden
wurden, anzuwenden, würde
nicht nur zu einer Ungleich-
behandlung führen, sondern
würde direkt dem Haupt-

zweck des Splittings zuwider-
laufen, die Situation der ge-
schiedenen Frauen in der
AHV zu verbessern.

Heirat im Hinblick
auf AHV-Rente?
Sie beziehen - wie Sie zusätz-

lieh schreiben - gegenwärtig
eine maximale IV-Rente und
erwarten wegen Scheidung
vor 16 Jahren danach «even-
tuell eine AHV-Rente in glei-
eher Höhe». Heute leben Sie

mit einer Partnerin zusam-

men, die eine AHV-Rente von
1700 Franken erhält. Da Sie

gesundheitlich angeschlagen
sind, denken Sie «aus erb-
rechtlichen Gründen» daran,
zu heiraten. Sie möchten nun
wissen, wie sich dies auf Ihre
IV-Rente und auf die AHV-
Rente Ihrer Frau nach Ihrem
Tod auswirken würde.

Vorerst möchte ich fest-

halten, dass es weder Sinn der

AHV ist, den Entscheid über
eine Heirat zu beeinflussen,
noch kann es letztlich Sinn
der Heirat sein, die AHV-An-
Sprüche zu beeinflussen. Es

ist mir allerdings bewusst,
dass der Zivilstand bei der

Rentenberechnung trotz -
oder teilweise gerade wegen -
der 10. AHV-Revision heute
einen wesentlichen Einfluss
auf die Rentenhöhe haben
kann.

Verbindliche Auskünfte
kann nur die für die Rente zu-

ständige Ausgleichskasse er-

teilen, die über das vollstän-
dige Rentendossier verfügt.
Aufgrund Ihrer Angaben
könnte sich eine Heirat bei
Ihnen wie folgt auswirken:
• Da Sie selber schon heute

eine IV-Rente beziehen,
würden Sie zusammen mit
Ihrer AHV-berechtigten
Frau zwei individuelle Ren-

ten erhalten, die jedoch zu-

sammen auf 150% der Ma-
ximalrente, d.h auf monat-
lieh 2985 Franken plafo-
niert würden; nachdem Sie

heute rund 3700 Franken

10. AHV-Revision:
nicht nur Vorteile?
Ich vermisse in der Zeitlupe
Hinweise darauf dass die 10.

AHV-Revision nic/zt nur Vortei-
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Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
107 A142 Münchenstein

senden an «« Versand AG, Emil JW»».... ;

Inkontinenz-
Produkte diskret
per Post

Verlangen Sie Gratis-Info bei

SPITEX Versand AG, Emil Frey-Strasse 137

4142 Münchenstein, Telefon 061 411 12 12



erhalten, stellt dies eine

spürbare Reduktion dar.

• Wenn Sie das Rentenalter
erreichen, wird sich an die-

ser Situation grundsätzlich
nichts ändern, denn es ist
Ihnen der Besitzstand auf
der bisherigen IV-Rente ge-

währleistet; da Ihre Frau be-

reits vor der möglichen Hei-
rat die Altersrente bezog,
ändert sich daran nichts
mehr, denn das Splitting
kommt nur für Jahre zur
Anwendung, in denen bei-
de Ehegatten das Renten-
alter noch nicht erreicht
haben.

• Nach dem Tod eines Ehe-

gatten kommt die unplafo-
nierte Rente mit einem
«Verwitweten-Zuschlag»
von 20%, höchstens jedoch
die Maximalrente von der-

zeit 1990 Franken zur Aus-

Zahlung; da Sie selber be-

reits die Maximalrente be-

ziehen, würde sich für Sie

nichts ändern, wenn Sie

Ihre Frau überleben; Ihre
Frau könnte mit der Maxi-
malrente rechnen, da ihre
heutige Rente von rund
1700 Franken um 20% er-

höht würde, aber keines-
falls mehr als die Maximal-
rente ausgerichtet werden
kann.
Diese Angaben bestätigen

den Einfluss des Zivilstandes
auf die Rente, beziehen Sie

doch zusammen mit Ihrer
Lebenspartnerin wesentlich
mehr, als Sie nach einer
Heirat erhalten könnten.

Ob eine Heirat für Sie und
Ihre heutige Lebenspartnerin
letztlich zu einer höheren
AHV-Leistung führen könnte,
hängt stark von der indivi-
duellen Lebenserwartung
von Ihnen und Ihrer Partne-

rin ab. Deshalb sollten Sie

Ihren Entscheid wohl nicht
aufgrund der Rentensituati-
on, sondern aufgrund ande-

rer zwischenmenschlicher
Überlegungen treffen.

Dr. zur. RudoZf Twor

Recht
Aufteilen nach Steuer-,
Versicherung*-
oder Verkehrswert?
£mc L/e^euscüa/t muss in
einem Erfoscha/fs/a/i unter Ge-

scüwisfern uu/jefezZt werden.

Zu weZc/zem Werf wird die

Lie,g"en.scZ2a/t azz/getez'Zf, zum
Steuerwerk zum Versic/zerungs-

werf oder zum VerkeZzrswert?

Für die Erbteilung bestimmt
Art. 617 ZGB, dass Grund-
stücke den Erben zum Ver-

kehrswert anzurechnen sind,
der ihnen im Zeitpunkt der

Teilung zukommt. Eine Aus-

nähme besteht für landwirt-
schaftliche Grundstücke, de-

ren Übernahme und Anrech-

nung nach den Speziairegeln
des Bundesgesetzes über das

bäuerliche Bodenrecht erfolgt.

Kündigung wegen
Invalidenrente?
fCczzzzz einem Mitarbeitenden im
AZter von 58 /aizren nacZz 17

/a/zren Dienstzeit und seif etwa

16 Monaten auf SaZärzaZzZun^

bei RTankbez't (z.T. rückversi-

chert durch Arbeitgeber bei einer

Versicherung) gekündigt wer-

den, um zu vermeiden, dass die

Pensionskasse des Arbeitgebers

in Zukun/t eine Invalidenrente
auszahZen mzzss?

Die Frage des Kündigungs-
Schutzes bei Krankheit des Ar-
beitnehmers ist in erster Linie
auf Grund der Regelung im
Einzelarbeitsvertrag oder in
einem allfällig bestehenden
Gesamtarbeitsvertrag zu be-

antworten. Sofern der Einzel-

arbeitsvertrag bzw. der Ge-

samtarbeitsvertrag keine für
den Arbeitgeber günstigere
Regelung vorsehen, so gelten
die gesetzlichen Bestimmun-

gen. Danach besteht für Ar-

beitnehmer, die infolge
Krankheit an der Arbeitslei-

stung verhindert sind, ab 6.

Dienst jähr ein Kündigungs-

schütz während 180 Tagen. In
dem von Ihnen geschilderten
Fall könnte somit der Arbeit-
geber nach Gesetz das Ar-
beitsverhältnis kündigen. Ich
kann dazu noch den Hinweis

geben, dass bei Bestehen einer

kollektiven Krankengeldversi-
cherung der Arbeitnehmer
üblicherweise nach Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses
das Recht hat, diese Kranken-

geldversicherung als Einzel-

Versicherung fortzusetzen.
Die Auflösung des Arbeits-

Verhältnisses infolge der

langdauernden Arbeitsun-
fähigkeit hat jedoch nicht zur
Folge, dass die Pensionskasse
des Arbeitgebers eine künfti-
ge Invalidenrente nicht aus-

richten muss. Die Ansprüche
des versicherten Mitarbeiters
gegenüber der Pensionskasse

richten sich nach dem Vor-
sorgereglement, soweit dieses

Reglement die versicherte

Person günstiger als das Ge-

setz stellt. Nach Gesetz be-

steht jedenfalls der Anspruch
auf die gesetzlichen Invali-
denleistungen, wenn die Ar-

beitsunfähigkeit, die zur In-
Validität führt, in dem Zeit-

punkt eingetreten ist, als der
Mitarbeiter versichert war, so-

mit das Anstellungsverhält-
nis bestand. Da bei dem von
Ihnen geschilderten Fall die

Arbeitsunfähigkeit während
der Dauer des Arbeitsvertra-

ges begann, besteht der An-
spruch auf die Invalidenrente
der Pensionskasse auch dann,
wenn die Invalidität erst
nach Auflösung des Arbeits-
Verhältnisses eintritt. Das Ge-

setz beugt somit dem von Ih-
nen befürchteten Fall, dass

durch Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses die Invali-
ditätsansprüche gegenüber
der Pensionskasse umgangen
werden, vor.
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